
Andreas Lob-Hüdepohl
Passıve Menschenrechtsverletzungen und strukturelle

Sünde
7u eıner notwendiıgen ethischen Perspektive

Bıs Zzu Begınn der Wıener Weltmenschenrechtskonterenz 1mM Junı 1993 zählte
die UN-Menschenrechtskommissıon 175006606 Beschwerden ber Menschen-
rechtsverletzungen eıne Verdreifachung der Fälle gegenüber dem Vorjahr alleın
1n den ersten fünt onaten des Jahres 1993 Ahnlich belegen die alltäglıchen
Schreckensmeldungen der Medien 1n Wort un:! Biıld die Zunahme un: Bru-
talıtät VO Menschenrechtsverletzungen 1n nahezu allen Teilen der Welt 1ef ha-
ben sıch die Berichte VO ethnıschen Säuberungen un:! Massenvergewaltigungen,
die Bilder VO vielfach geschundenen Korpern un: entsetzt-apathischen Blicken
leidender Menschen ın Bewußftsein eingegraben. ber diese Exzesse der
Menschenverachtung geraten vieltältige Formen anderer Menschenrechtsverlet-
ZUNSCII W1€e die Beschneidung der Meınungs- un! Pressefreiheıt, die Unterdrük-
kung politischer Mitspracherechte oder auch Hunger, Unterentwicklung und
Analphabetismus tast schon 1n Vergessenheıt, obwohl s1e die Mehrzahl une1ln-

gelösten Menschenrechtsforderungen ausmachen dürtten.

Passıve Menschenrechtsverletzung eıne ethische Problemanzeıge

Appelle, die eınem entschlossenen Handeln die Greuel der Menschen-
rechtsverletzungen aufrufen, sınd wohlfeil. Und auf den ersten Blick kennen S1e e1IN-

deutıg ıhre Adressaten: Regierungen, Machthaber, die Völkergemeinschaft, die Ver-
eınten Natıonen. Es lıegt nahe, diıesen politischen Größen eıne besondere Verant-

wOortung 1mM Kampf Menschenrechtsverletzungen Zzuzuwelsen. Immerhin
pflegen WIr für gewöhnlıch Unrechtshandlungen oder auch andauernde gesell-
schaftliche Mißstände annn als Menschenrechtsverletzungen bezeichnen, wenNnll

WIr s1e entweder staatlıch organısıert oder doch wenıgstens staatlıch sanktıonıert
un! geduldet Überdies verkörpern Menschenrechte test kanoniısıierte
Fundamentalrechte eınes jeden Menschen, deren Durchsetzung un: Schutz eindeu-
t1g die Aufgabe rechtsetzender un rechtsverbürgender staatliıcher Gewalt SE

Unter ethischer Rücksicht droht 1er freilich die Getahr eıner verkürzten Pro-

blemwahrnehmung. Menschenrechte besitzen nıcht LL1UI einen positiv-rechtlichen
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Charakter, der staatlıche Autorıitäten Bindet. In ıhnen residiert auch eın moralı-
scher Anspruch. Dieser vorrechtlıiche, genuın ethische Gehalt deutet sıch bereıts
1ın geläufigen Diagnosen VO Menschenrechtsverletzungen Sıe näimlıich WeEeI-

den nıcht ‚AD hG Ort ausgemacht, staatlıche Autoritäten selbstgesetztes Recht
brechen, S1e also jene Grundrechte oder jene in iınternatıonalen KOn=-
ventionen deklarıerten Menschenrechte verstofßen, deren Respektierung S1e
sıch verfassungs- un völkerrechtlich verpflichtet haben Dıagnostiziert werden
Verletzungen auch dort, staatlıche Autoritäten bereıts dıe UÜbernahme dieser
Verpflichtung verweıgern. Referenzpunkt dieser Kritik bıldet die Eınsıcht, da{ß
die unbedingte Verbindlichkeit VO Menschenrechten und tolglich ıhre S -

weichliche Vorgabe für jede staatliıche Autorität 1n der unaufkündbaren Wuürde
elines jeden Menschen gründet.

Das Blickfeld weıtet sıch. Natürlich wollen Menschenrechte ıhre Kanonıisıe-
rung 1mM posıtıven Recht, und doch kennen S1e mehr als ıhre juridische Seite. Im
Kern tormulieren S1Ee unıversal verbindliche moralısche Rechte, dıe neben den
staatlıchen Autorıitäten prinzıpiell allen Akteuren 1mM Geflecht gesellschaftlıchen
Handelns ZUi]: strikten Respektierung aufgegeben sınd Umgekehrt 1sSt diese
ftundamentalen Rechte jene moralısche Pflicht gekoppelt, die jede Person yAuba

menschenrechtsgemäßen Ausgestaltung der gemeınsamen Lebenswelt 1mM Inter-
ESSC aller anhält. So besehen ware die Verweıigerung dieser Durchsetzungsverant-
wortung ebentalls Verletzung VO Menschenrecht, die passıve Menschenrechts-
verletzung genNannt werden kann; DaSSI1V, da ıhre Wırkweise nıcht, W1e€e 1eSs be1
Folter, Verschleppung, politisch motıivilerter Vertolgung USW. mehr als offensicht-
ıch 1St, der bewulft herbeigeführte Bruch VO Menschenrechtsgarantıen ist.
sondern die gleichgültige Duldung, die billigende Inkaufnahme menschenrechts-
wıdrıger Verhältnisse; DaSS1IV zudem, weıl WIr uns selten für S1e willentlich ent-

scheiden un doch wIıssen, da{fß S1e durch Handeln und Verhalten ıhre Wıirk-
macht enttaltet.

Miıt Blick auf die politische Tagesordnung, die den Kampf ethnıische Sau-
berung, Folter un Massenvergewaltigung die oberste Stelle sefzen mufß, INAas
dieser Aspekt eher nebensächlich oder gefährlıch erscheinen: Werden die
„eigentlichen“ Menschenrechtsverletzungen 1n iıhrer Brısanz nıcht verharmlost,
„passıve“ hingegen ungebührlıch dramatısıert? IDiese Getahr besteht, und den-
noch dürfte das Phinomen passıver Menschenrechtsverletzungen solcherart bru-
tale Menschenrechtsverstöße WEeNnN schon nıcht verursachen, doch wesentlich
begünstigen. Deshalb mMU: uUuNsSseTC Autmerksamkeıt finden.

Passıve Menschenrechtsverletzungen wırken hıntergründig, verdeckt. Ihre Klä-
LUNg geht hıinter politisch-juristische Aspekte zurück un:! iragt zunächst ach der
ethischen Kernsubstanz neuzeıitlichen Menschenrechtsdenkens, 1ın ıhr dıe 1N-
dividuell-persönlichen Verantwortlichkeiten 1m Bereich der Menschenrechte frei-
zulegen.
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enschenrechte der pannung VO Moralıität un pOS1ULveEm Recht

Menschenrechte besitzen eigentümlıchen Status Zunächst beanspruchen
S1C, erheblich mehr als bloße sıttlıche Postulate SC1I1 S1e verstehen sıch als
Rechtsbestimmungen, „dıe das Verhältnis der vielen einzelnen, aber auch z
Beispiel \A@)} Minderheiten Staat un:! Gesellschaft regeln da{f die Men-
schenwürde unangetLastelLl bleibt dafß jeder auch ‚als Mensch’ respektiert wırd“!
Hiıstorisch gesehen verschatftftten sıch Menschenrechte zunächst als Rechtsansprü-
che des einzelnen gegenüber dem staatlıchen GemeLnmnwesen öffentliche Geltung,
ob als persönliche Freiheitsrechte, die den Handlungs un! Lebensraum einzel-
neTr Individuen ungebührlıche Einfluß%nahme des Staats oder Dritter
siıchern haben; ob als politische Rechte, die die Teilnahme allen relevanten Ent-
scheidungsvorgängen der politischen Gemeinschaft garantıeren sollen oder als
SOgeNaANNLE Kultur- un Sozialrechte dıe autf die wirtschaftlichen soz1alen und
kulturellen Voraussetzungen der Freiheits- un: Partizıpationsrechte abzielen
Ile diese Abwehr- Mitwirkungs un: Anspruchsrechte sınd den klassıschen
Menschenrechtsdeklarationen WIC ELW der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte VO 1948 oder den beiden Menschenrechtskonventionen VO

1966 als juristisch relevante Forderungen staatlıche oder quasistaatliche Auto-
rıtaten gerichtet Diese Instanzen haben dıe OFrt tormulierten Ansprüche
ıhrem Hoheitsbereich garantıeren, SC1 CS verfassungsrechtlich etwa der PIO-

orm Grundrechtsregelung, SC1 65 als Staatszıelbestimmung,
der die Strukturen des öftfentlichen Lebens den Bereichen der Wırtschaft der
Rechtsprechung oder des Soz1ialen ıhr Ma{ nehmen Ussenmn So lassen sıch be1-
spielsweıse der Bundesrepublik Deutschland die Sozialgesetzgebung Bun-
dessozialhılfegesetz un Jugendwohlfahrtsgesetz VO  — 1961 durchaus als Austüh-
rungsbestimmungen des den Artikeln AA Abs und 7% Abs festge-
schriebenen Sozialstaatsgebots lesen

Di1e Betonung des juridischen Charakters der Menschenrechte 1ST verständlich
Ihre rechtliche Kodifizierung W ar und 1ST CIM Reflex auf die elementare
Erfahrung VO Unrecht un:! Untreiheıit gesellschaftlichen Zusammenleben
VO Menschen Ihre Institutionalisierung orm VO Grundrechten Staatszıel-
bestimmungen, international approbierten Konventionen haben deshalb
das Ziel verfolgt, fundamentlegende Verhältnisse für Lebenserhaltung un: 1:
bensentfaltung den Gesellschaften strukturell abzusichern Leben
Menschenwürde ermöglıchen

Der Begrift der Menschenwürde macht nıcht IRHUHE aut das Moment der Selbst-
7wecklichkeit des Menschen der Weıse aufmerksam, da{ß alle gesellschaftlichen
Organıisationstormen ıhre umftassende Lebensdienlichkeıit Bewe1ls stellen
haben Er macht auch ıJENC triadisch_gestaltete Grundfigur VO Freıiheıt, Gleich-
eıt un:! Teilhabe namhaft, die gemeınhın als gestaltgebendes Fundament aller
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Menschenrechte begriffen werden. Die Elemente dieser Grundfigur stehen freı-
ıch nıcht 1n eiınem blof( addıitiven Verhältnis zueınander, sondern 1n der Span-
Nung wechselseıitiger Korrektur un: Erganzung. Politische Freiheit, definiert
Konrad Hılpert, meılnt „die dem einzelnen rechtlich zustehende Möglichkeit,
ber sıch selhbst verfügen können und leben un: arbeıiten dürfen, W1e€e
seinem Wıllen un:! seıinen Fähigkeiten entspricht“. Gemäfß dieser eher klassısch
ıberalistischen Freiheitsidee stößt Freiheit des einzelnen OIrt ıhre Grenze,
„WOo dıe eıgene Freiheit Lasten der Freiheit anderer geht: - Demgegenüber
kompensıert Gleichheit diese grundsätzliche Korrekturbedürftigkeit indıvıdueller
Freıiheıt. Gleichheit nämlıich beharrt autf dem gleichen Anspruch aller auf TYTe1-
heıit. Sı1ıe verschafft SOMmMıIt der Unverfügbarkeıt und Unantastbarkeit der Men-
schenwürde eınes jeden einzelnen Ausdruck, ındem S1e die gleichmäfßige Verte1-
lung VO Kompetenzen un Zuständigkeiten 1M polıtischen Alltag eiıntordert.
Die Forderung ach Teilhabe bezieht Freiheits- un!: Gleichheitsrechte stärker auf
den konkreten Raum eınes polıtischen (GGemelnwesens. Teilhabe reklamıiert hand-
habbare Mitwirkungschancen etwa 1n der öffentlichen Wiıllensbildung und der
politischen Entscheidungsmacht. Folglich macht S1e besonders aut die kulturel-
len, soz1alen un: materiellen Voraussetzungen aufmerksam, die den Vollzug PCI-
sönlicher Freiheit un: polıtischer Mıtwirkung überhaupt GH5ST möglıch machen.
Sıe ordert für jede Person einen Miındeststandard ökonomischer un soz1ıaler
Kompetenz, die S1€e 1 die Lage VEIrSCUZTt; die 1n den Menschenrechten tormulier-
ten Einzelansprüche etftektiv verwirklıiıchen.

Gerade die letztgenannten soz1alen Menschenrechtsforderungen sınd €S; die
besonders 1n Juristischen Kreısen auf weıtverbreiıtete Skepsıis stoßen. Im Gegen-
Satz den „Nichteingritfsansprüchen“ stoßen diese Verschaffungsansprüche‘
nıcht DAT die GGrenze der Leistungsfähigkeıit des Adressaten, 1n der Regel also
eines staatlıchen Gemeıinwesens, sondern S1e bergen die mıtunter iımmense
Schwierigkeit ıhrer rechtlichen Durchsetzbarkeit und gerichtlichen Einklagbar-
eıt 1n sıch. Moderne Staatsverfassungen suchen dieser Schwierigkeıt G:
hen, indem S1e diesen Rechten ZW ar nıcht den Juristisch starken Status elınes
Grundrechts zubillıgen, diese 1aber 1ın den Vertassungsrang eliner Staatszielbestim-
INUNSg heben, die das Handeln der staatlichen Autorität auf die weıtestmögliche
Umsetzung dieser „Rechte“ testlegt.

Der spezitısch ethıische Verpflichtungsgehalt VO Menschenrechten

Ursprünglich besafß Teilhabe bekanntlich YOale andere begritffliche Fassung, nam-
ıch Brüderlichkeit b7zw. Solidarıtät. Die letztgenannte Formulierung hat den
Vorteıl, dafß Ss1ı€ weIılt ber die vorgenannte Bedeutung einklagbarer Unterstüt-
zungsleistungen hinausweist. Solidarıität hebt auf die „konstruktive Verpflich-
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tung“ aller Jräser VO Menschenrechten ab, die ıhnen gewährten Rechtsansprü-
che „NIiCHt 1Ur nıcht Lasten, sondern vielmehr Zzugunsten anderer Rechtsträger

nutzen“ Was sıch 1ler bereıts rechtstheoretischer Perspektive abzeich-
TIG un:! sıch gelegentlich bıs 1n einzelne Verfassungsgrundsätze eintragen
ann erinnert se1l 1er die Bestimmung des Bonner Grundgesetzes in Art 14
Abs „E1gentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Al
gemeıinheıt dıenen“ erg1ıbt sıch ethischer Rücksicht nahezu zwangsläufig.
Solidarıtät unterstreicht den doppelten Anspruchscharakter e1nes jeden Men-
schenrechts: Eigenanspruch un darın Beanspruchung für andere.

Menschenrechte sind, W1e€e DESART, 7zuallererst grundlegende moralische Rechte.
Sıe artikulieren, W1€e Johannes Schwartländer gegenüber eiınem reiın juristischen
Menschenrechtsverständnıis umschreıbt, dıe „allgemeınsten Sınn gebenden
Rıchtpunkte, dıe den Menschen heute, den einzelnen, den Gruppen, den Völkern,
Ja der Menschheıit 1mM BaNzZCH eıne ursprüngliche praktische Wert-Orıientierung 1n
der Welt un für ıhr Daseın 1n der Welt überhaupt möglıch, Ja notwendig
chen  «5 Die Forderungen der enschenrechte markıeren och diesseı1ts aller
juridischen Posıtivierung jene elementaren normatıven Richtpunkte mensch-
lıchen Zusammenlebens, denen alleın die Entfaltung eınes menschenwürdi-
CIl Lebens eıne echte Realisierungschance erhält.

Man INAas den Vollzug VO Menschenwürde 1ın der TIradıtion Immanuel Kants
1m Akf sıttlicher Autonomıie, also 1m Akt praktischer Freiheit als Selbstgesetzge-
bungsgewalt kulminıeren sehen. Man INa demgegenüber dıe Verwirklichung VO

Menschenwürde eher jener Handlungsmächtigkeıit festmachen, die CS den e1nN-
zelnen Personen erlaubt, ıhre eigenen Bedürtftigkeiten ın den soz1ıalen Prozessen
e1ines staatlıchen Gemelnwesens erfolgreich einzubringen. Unbestritten oilt Men-
schenwürde gewınnt 1n effektiver Handlungsfreiheıit ıhre lebensgeschichtliche
Gestalt, un ZW al als Recht Ww1e€e als Pflicht TL Wahrnehmung sıttlıcher Verant-

Wortung für die humane Ausgestaltung der menschlichen Lebenswelt. Menschen-
würde gewınnt eıne Chance 1mM Rau muniıkatıver Freiheit: eıner Freiheıit,
die der Unvertretbarkeıt Je individueller Selbstbestimmung un! eigener and-
lungskompetenz ebenso Gewicht verleiht w1e S1€e die Handlungsfreiheıit der Mıt-
menschen nıcht als Grenzziehung des Je eigenen Freiheitsraums mißversteht, SOIM-

ern als Ermöglichungsgrund des eigenen vitalen Lebensinteresses anerkennt.
Iies oilt gerade auch 1m politischen Sınn. Dıie Konstellation eiınes gemeınsamen
Lebensraums VO Menschen koppelt die Befriedigung ındividueller elementarer
Daseinsgrundfunktionen WwW1e€e die fundamentalen Bedürtnisse der Ernährung, des
Wohnens, des Arbeıtens, der Erziehung USW. die politische und ökonomische
Handlungsmächtigkeıt aller

Der unverfügbare Anspruch autf menschenwürdiıge Exıiıstenz macht sıch
gleich als Pflicht ZAUiF Anerkennung anderer menschenwürdıger Exıstenz un! Aaus

diesem rund als Pflicht ZAET: Ubernahme VO Gestaltungsverantwortung gyeltend.
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Dem entspricht auf der Selite der Menschenrechte eın Ühnliches Wechselverhältnis
„wischen Recht (Eıigenanspruch) und Verpflichtung (Beanspruchung für andere).
Der subjektiv erhobene Anspruch auf ein Menschenrecht besteht 182008 dort, ET

sıch umgekehrt eıne korrespondierende Menschenpflicht bindet. Wo Men-
schen mıiıt Verweıs auf dıe Unverfügbarkeıt ıhrer Menschenwürde legıtiımerweıse
Freıiheıts-, Gleichheits- und verade auch Solidarrechte einfordern, stehen S1€e iın
der Pflicht, die gleichen Rechtsansprüche allen anderen zuzubilligen, un: ZW ar

nıcht alleın 1n der Weiıse ıhrer prinzipiellen Anerkennung, sondern auch durch
Mithilfe deren konkreter Verwirklichung. Die Tradıition der katholischen
Soz1alethık hat diesen Aspekt mıiıt VerweIls auf die CC Verzahnung VO  .

„Lacultas“ und „oblıgatıo“, also der FExıstenz des Rechts un der daraus CI=-

wachsenen Verantwortungspflicht der Rechtsträger AB Ausdruck bringen wol-
len Darın liegt die konstruktive Komponente jedes Menschenrechtsanspruchs.

Die Entfaltung e1nNnes yanzheıtlich erfüllten Daseıns VO Menschen wırd N1ıEe
ohne strukturelle Absicherungen auskommen können. Deshalb drängen Men-
schenrechte aut ıhre gesellschaftlıche Institutionaliısıerung 1n Grundrechten und
Staatszıelbestimmungen ebenso W1e€e 1ın lebensdienlichen Strukturen der Details
1M öffentlichen Leben Als instıtutionelle Vermittlungen können S1e Handlungs-
raume eröffnen un offenhalten, „1IN denen“, W1€ Woltgang Huber die -
zıchtbare Rolle VO Instıtutionen für menschenwürdıges Leben veranschlagt,
„verantwortliches un vemeinsames Handeln AaUus Freiheit möglıch 1St  « / Darın
zeıgt sıch der eigentümlıche Status der Menschenrechte zwıschen Moralıtät un:
posıtıvem Recht Sowı1e STC zunächst moralısch bindende Ansprüche un Pflich-
ten verkörpern, die vorrechtlicher Natur sınd un! die 1n ıhrem normatıven
Gehalt durch eIn positives Rechtsgefüge vollgültig eingeholt werden können,
unverzichtbar 1St diese ıhre rechtliche bzw. institutionelle Dımensıon. Aus die-
SC rund erstreckt sıch die Gestaltungsverantwortung auch auft den Aspekt
ihrer strukturellen Absicherung.

Menschenrechtsverletzungen als strukturelle Sunde?

Natürlich betreffen Menschenrechtsverletzungen VOT allem Jene aktuellen Fälle,
ın denen 1ne staatliıche Autorität verfassungsmäfßıg garantıerte Grundrechte
bricht oder gleichgelagerte Verstöfße Dritter duldet. Diese offenkundıgen Fälle
dürtfen aber nıcht strukturelle Menschenrechtsverletzungen VErISCSSCH machen,
WECeNN sıch beispielsweise eın politisches Geme1inwesen instıtutionelle 33
rantieleistungen Sperrt. och subtiler treilich wirken strukturelle Menschen-
rechtsbrüche 1n solchen „Regeln des Spiels in der Beziehung 7zwiıischen den Voöl-
kern, Rassen un soz1alen Schichten“, die sıch stabilen Strukturen vertestigen
und, Ww1e der Lateinamerikaner Moser mıiıt Blick autf die enschenrechtssitua-
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t10on selnes Kontinents urteılt, „systematische Verletzungen der Menschenrechte
provozıeren”

Vor diesem Hıntergrund stellt sıch die rage persönliıcher Verantwortlichkeit
einzelner Menschen in eıner spezifischen Weıse. Ins Blickteld rücken 1er wen1-
gCI die Tatbestände indıyvıduell verantwortender Rechtsbrüche ennn mehr die
Verantwortung für die menschenrechtskonforme Ausgestaltung des politischen
Gemelnwesens. Diese Blickrichtung ergibt sıch konsequent aus dem herausprä-
parıerten genuın ethischen Protil jeder Menschenrechtsforderung. Wenn die Ver-
wirklichung VO Menschenrechten keineswegs L1L1UTr Aufgabe der jeweilıgen at-
lıchen Autorıität, sondern Aufgabe Gller Mitglieder eınes GemeLnwesens 1St, der
siefdurch die aktıve Gestaitun-g ZWI1SC enmenschlicher Beziehungen einschliefß-
ıch deren institutionellen Abstützungen|nachzukommen haben, annn bedeutet
die Verweigerung dieser Gestaltungsverantwortung| Verletzung VO Menschen-
recht ebenso'! WwW1e€e s1e also VO jeder einzelnen Person erantwor-

tende Schuld anzeigthazu mussen S1€E nıcht schon menschenrechtsverletzende
Sa euren Ba oder 1L1UT bıllıgend Z eigenen Vorteil ausspielen. Es
reicht ıhr Verzicht autf Widerstand dort, ıhnen möglich 1St uch das meılnt
der Begriff passıve Menschenrechtsverletzung.

Nun wırd der anhaltende Zustand VO Menschenrechtsverletzungen wıeder-
holt als so7z1ale oder auch strukturelle Sünde Di1e Sıtuation ständıger
Verletzung elementarster Menschenrechte, die systematische Verweıigerung „des
Rechts aut Zugang Z Leben“, urteilt eLwa CGsustavo Gutierrez mı1ıt Blick auf
viele Länder der „DrıittenI 1St „soz1ale Sünde“, die sıch als yesellschaftliche
Tatsache „1N bedrückenden Strukturen, 1n der Unterdrückung un: Ausplünde-
rung VO Völkern, Kassen un:! Gesellschaftsklassen“ anzeigt *. uch das päpstlı-  ..
che Lehramt spricht ausdrücklich VO „Strukturen der Sünde“, WEn 6S auf dıe
Wirkmacht eingewöhnter Beziehungsverhältnisse gerade 7zwischen Blöcken und
Natıonen autmerksam macht, die die Befriedigung elementarster Bedürtnisse
breiter Bevölkerungsschichten verhindern 10

Auft den ersten Blick scheint die ede VO struktureller Sünde die Dıiffe-
renzierungen unterlaufen, die sıch dem Stichwort passıve Menschen-
rechtsverletzung 1ın bezug auf dıe personale Verantwortung für strukturelle Men-
schenrechtsverstöfße nahelegen. Leıistet S1e nıcht einem Entschuldigungs-
mechanısmus Vorschub, weı] S1e die Ursache für beständiges Verletzen VO

Menschenrecht letztlich d.  0l Gröfßen (Gesellschatt, Struktur) zuzuschrei-
ben scheıint, die das ındividuelle Handlungsvermögen einzelner Menschen wenn

schon nıcht yanzlıch gefangenhalten, doch Z Wirkungslosigkeit verdammen?
[)as Gegenteıl 1St der Fall Ihre poıintıierte Deutung als strukturelle Süunde

unterstreicht die wesentlich personale Dımension struktureller Menschenrechts-
verletzungen, un zwar hinsıichtlich ıhres Verursachungs-, ıhres Wıirk- w1e ıhres
Veränderungspotentials. Diese Deutung besitzt überdies den Vorteıl, die rage
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personaler Verantwortlichkeit ANSCIMNMCSSCHCI 1n ıhrer Eıinbindung 1n den DC-
schichtlich-gesellschaftlichen Lebenszusammenhang und damıt realistischer
bedenken. Alles indıviduelle Handeln VO Menschen nämli;ch 1St tiet von en  e-
wöhnten Denk- und Verhaltensweisen, VO Rollenmustern und Abhängigkeits-
verhältnissen vorgepragt, Vorprägungen, die S1€E Verletzungen der Menschen-
würde anderer WEn schon nıcht ausdrücklich ermuntern, doch 1n subtiler
Weise anstıtten oder S1€ ımmunısıeren, ıhrer Verantwortlichkeit für die
Beseıitigung VOIl Menschenrechtsverletzungen wırksam nachzukommen. So kön-
NeN Strukturen der Gesellschaft eın entschiedenes Handeln VO Menschen nıcht
11UT VO außen, sondern SOZUSASCH auch VO ınnen erschweren und verhindern.
Von dieser Eıinsıicht annn das Verständnıis passıver  E Menschenrechtsverletzung 1
profitieren.

Bedeutungsmomente struktureller Suüunde

Dıie Verstehenstolie struktureller Sunde bıldet der theologische w1e€e ethische Cha-
rakter der gleichursprünglich gebrochenen Beziehung des Menschen seinem
(3OF#T W1€e seiner geschöpflichen und menschlichen Mıtwelt. Beide Beziehungs-
ebenen sınd nıcht ıdentisch und doch auf ENSSLE miıteinander verwoben. Wıe die
Einheit VO (sottes- un: Nächstenliebe die 1ebende Zuwendung Zzu m1t-
menschlichen Du als ursprüngliche Gestalt auch der Gottesliebe begreıft (vgl Mt
25 34—40, Joh 4, 20£)); legt sıch dıe Abwendung VO Gott lebensgeschicht-
ıch 1n der Abwendung VO anderen aus „Der Mensch leugnet ın diesem Sınn
Gott nıcht unmıiıttelbar, sondern vermuittelt durch die Welt und den Bruder.“
Diıe Zurückweisung also des anderen durch den Entzug oder durch das Vorent-
halten seiner legıtiımen humanen Entfaltungsmöglıchkeiten 1st zugleich verwel-

Anerkennung (sottes. Dies als Sünde bekennen bedeutet freilich mehr
als das bloße Eingestehen VO Schuld oder Schuldverstrickung. er Bekennende
erklärt 1mM Akt des Bekennens zudem seınen Wıllen, Verantwortung auch autf FA
kunft, auch auf Überwindung hın übernehmen.

Dıie Grundoption der Abwendung VO Gott 1n der Abwendung VOIINN anderen
außert sıch 1mM handelnden Weltengagement. An diese Einsicht knüpft die ede
VO  m} der strukturellen Süunde Alles schuldhafte TIun wirkt 1n unterschiedlicher
Weıse auf die Weltvertassung VO Menschen einschliefßlich iıhrer ethischen rund-
einstellung un: auf ıhr Handeln zurück. Es Folgen fre1, die der ursprünglıich
schuldhaft Handelnde weder 1n ıhren Fernwirkungen übersehen och rückgängig
machen annn un dıe ihrerseıits Ursache weıterer Schuld werden können. In
einem vielschichtigen Proze{fß externalıisiert sıch Sunde durch Handeln 1n den gC-
sellschaftlichen Raum un kristallisiert sıch 1ın dessen Strukturen. Sünde gerinnt
also 1m Gesamt gesellschaftlichen Instıtutionen WwW1e€e Rollenverteilungen, and-
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lungsmustern, Rechtsordnungen un dergleichen, die 1n das Zusammenspiel aller
so71a] miıteinander verwobenen Handlungspersonen einfließen.

Diese negatıven Strukturen erweısen sıch tolglich e]lnerselts als Objektivatio-
nNeN schlechten Handelns, verdanken sıch somıt menschlichem rsprung. nde-
rerselts aber prädisponieren O1 alle weıtere menschliche Aktıivıtät. Ö1e tun dies
direkt als gewohnheitsmäfßige Verhaltensmuster, auf dıe Menschen 1n der Regel
naturwüchsig zurückgreıfen, oder aber als test etablierte (ökonomische, recht-
lıche usf.) Rahmenbedingungen, ınnerhal deren die Mitglieder elınes Gemeıln-
W ESECI1S5 ıhr Handeln ausrichten. Sıie un 1eS$ aber auch iındırekt als Denkungs-
arten, die sıch 1MmM Verlauf VO Erzıiehung un Soz1ialisatıon Hm Menschen heraus-
biılden und aut diesem Weg der Internalisierung VOoOrerst unentdeckt in se1n
Entscheiden un: Handeln eintließen. Erinnert se1 etwa die Mentalıität eiıner
selbstherrlichen instrumentellen Vernunft, die sıch 1M Wıillen UT uneinge-
schränkten Macht und 1mM Mißbrauch anderer als blofße Miıttel ZUT Selbstbehaup-
tung anzeıgt und die die Bedürttigkeiten anderer 1n deren moralıscher Bedeutung
einklammert, Mentalıtäten, die sıch A geistigen Gepräge eınes SaNzZCH Kultur-
AUINS, eıner SaNzCch Epoche aufschwingen können. Vermutlich sınd 6S diese e1N-
gewöhnten Denkungsarten, die MmMIt ıhrer zugleich subtilen Ww1e€e außerst wirk-

Einflufßßnahme auf das 7zwischenmenschliche Interaktionsgeschehen die
Mächtigkeit VO Strukturen der Süunde auf ındıivıduelles Handeln demonstrie-
I  - vermogen. Mıt ıhnen dürtfte auch eın Kernpunkt passıver Menschenrechtsver-
letzungen namhaftt gemacht se1n. Di1e Unempfindlichkeıit dieser Denkungsarten
gegenüber dem Lebenschicksal anderer erklärt eıne weıtverbreıtete Gleich-
gültigkeıt un Traägheıt gegenüber Menschenrechtsforderungen.

[ )as Ineinandergreifen VO persönlichem Handeln und strukturellen Vorgaben
Aflßt einen weıteren Aspekt schärter tassen. Strukturelle Suüunde könnte als Sünde
der Strukturen aufgefafßst werden, die dem Menschen als eigenständıge and-
Jungsgestalten gegenüberstehen. Iieses Verständnis tührt ındes 1n die Irre. Sünde
1St eine Streng personale Kategorie. Ihr theologischer W1€e ethischer Charakter 1ä
ausschließlich eıne menschliche Person als ıhr Subjekt denken. Gesellschaftliche
Strukturen sınd weder 1n Gottesbezıiehungen gehalten, die sS1e brechen VeE1I=

möchten, och verfügen s1e ber WIe Eigenhandlungsmacht. Strukturen
handeln nıcht selbsttätıg. Ihre Wırkungen auf 7zwıischenmenschliche Beziehungen
erzielen sS1e LLUT durch ıhre Je C Aktualısıerung 1m Handeln un Verhalten VC)  -

Personen, dıe CS Oorlentieren können un CS deshalb persönlich erantw:  e

haben Strukturen prädiısponieren Handeln, determıinıeren CS aber nıcht.
FEın Letztes: Unrechtsstrukturen stellen ein völlig unabwendbares Schicksal

dar. Werden S1Ee als strukturelle Süunde denunzıert, anl unterstellt diese Kritik
zugleich die Möglıichkeıt, dieses Unrecht durch entschiedenes ngagement
mındest 1mM Ansatz überwinden. Infolgedessen erschöpft sıch die personale IJ)4-
mens1ıon dieser Strukturen der Suüunde weder 1n ıhrem Verursachungszusammen-
554
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hang als Objektivationen ursprünglich indiıvidueller Sünde och 1mM Wırkzusam-
menhang aktuellen Handelns. Das personale Moment struktureller Suüunde offen-
bart sıch vielmehr auch dort; Unrechtsstrukturen belassen werden, obwohl S1e
verändert werden könnten. Denn die „Umkehr der Strukturen“, dıe mı1t der
„Umkehr der Herzen“ and 1n and gehen mufß, stellt sıch 1LL1UT durch veräiändern-
des Handeln kompetenter Menschen e1n; vorausgesetzt natürlıch, da{ß sıch solche
Strukturen der Gesellschaft angesichts iıhrer alım erreichbaren Wirkmacht ber-
haupt och verändern lassen. Es 1st richtig: Hıer allein dıe Gutwilligkeıit einzel-
T: Personen appellieren, hıefße 1n der Regel, deren reale Handlungstähigkeiten
weıt überschätzen und ıhre Bereıitschaft ZU ngagement überzustrapazleren.

Eın Beispiel der Bewährung: das Menschenrecht auf Entwicklung

Regionale Bürgerbewegungen W1e€e ınternationale Menschenrechtsorganisationen
gewınnen für dıe Durchsetzung un Sıcherung der Menschenrechte auch auf der
strukturellen Ebene weltweıt Bedeutung. Wıe ıhre beachtlichen Fınmi-
schungsversuche autf der Wıener Weltmenschenrechtskonferenz (1993) belegen,
operıeren s1e ın verstärktem Ma{ auch auf offizieller Ebene Regierungen WwW1e€
internationale Regierungsorganisationen mussen ıhnen Gehör schenken, offen-
herz1g oder miıßmutig. Diese „gemeınschaftlıchen Handlungsakteure“, denen
sıch Menschen unterschiedlicher Herkunft un Kompetenz 1mM Kampf
aktuelle w1e strukturelle Menschenrechtsverletzungen zusammenschließen, dürtf-
ten elne hoffnungsvolle Alternative se1n, WECI11 sıch das vereinzelte persönliche
Engagement 1n Aussıchts- und Wirkungslosigkeıit verfäangt. Die Impulse, die auch
dieses Menschenrechtsengagement AaUS der ede VO der strukturellen Sünde
beziehen könnte, mogen zunächst 1ın iNe realistische Selbsteinschätzung mun-
den Keın einzeln oder gemeinschaftlich vorgetragenes ngagement Men-
schenrechtsverletzungen wiırd für sıch Pertektion un innere Wiıderspruchsfrei-
eıt beanspruchen können. Zu tief sınd alle Akteure, einzelne w1e€e gemeıinschaft-
liche, 1ın diverse Unrechtsstrukturen verstrickt, als da{fß S1e sıch selbständig un
schadlos AaUus dieser Wıirklichkeit herauskatapultieren könnten.

Desungeachtet o1Dt 6S keine Entschuldigung tür Untätigkeıt. Angesprochen
sınd nıcht I11ULFr Träger staatlıcher Autorität. Das Echo der Appelle eınem eNnNtL-

schlossenen Handeln Menschenrechtsverletzungen kehrt allen Appel-
lierenden als Aufforderung sS1€e selbst zurück. uch das beabsıichtigt die ede
V  e} struktureller Süunde un:! passıver Menschenrechtsverletzung. Es isft. spannend

beobachten, da{ß dieser Gedanke ımmer stärker auch 1ın rechtliche Kodifizie-
TUuNgcCn moderner Menschenrechtsforderungen eindringt. Eın Beispiel 1jetert
das 1986 VOINl den Vereinten Natıonen endgültig un tejerlich promulgierte Men-
schenrecht auf Entwicklung *. Natürlich reagıert dieses Menschenrecht autf die
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stet1g wachsende Verelendung eınes großen Teıls der Weltbevölkerung, deren Ur-
sachen vornehmlıich 1n den strukturellen Verwerftfungen der Welthandelsbeziehun-
SCcHh SOWI1e 1n endogenen Strukturtaktoren betroffener Länder ausgemacht WCCI -

den Das „Recht aut Entwicklung als unveräußerliches Menschenrecht“ (Art
zıieht die Konsequenz ARN jener fundamentalen strukturellen Menschenrechtsver-
letzung, dıe den betroffenen Menschen ZWar nıcht einzelne Freiheits- un Partı-
zıpatıonsrechte tormal streıt1ig macht, ıhnen gleichwohl den Mınımalstandard
personaler Entfaltung vorenthält, der ZUur realen Inanspruchnahme anderer Men-
schenrechte unverzıichtbar 1St.

Und doch bleibt der Adressatenkreis dieser Menschenrechtsforderung nıcht
auf einıge wenıge beschränkt, 1mM Gegenteıil: „Alle Menschen“, halt die Dekla-
ratıon 1n Art Abs unmıfverständlich test, „Lragen einzeln un:! gemeınschaft-
ıch Verantwortung für die Entwicklung“, deren zentrales Subjekt, aktiver Träger
und Nutzniefßer der Mensch 1St und die auf die Entfaltung der menschlichen
Person Eıinschlufß aller ethıischen, politischen, ökonomischen, kulturellen
Aspekte 1abzıelt. Weıter heiflt NI „Sıe sollten daher eine der Entwicklung gemäße
polıtische, soz1ale un:! wiırtschaftliche Ordnung Öördern un: schützen.“ In die-
S( Sınn reagıert das Menschenrecht autf Entwicklung auch autf das Phänomen
passıver Menschenrechtsverletzung. Dıie Verweigerung dieses Einsatzes für 9anzZ-
heitliche Entwicklung verletzt nämlıch dieses elementare Menschenrecht durch
die Untätigkeıt derer, die die Früchte iıhres Entwicklungstands (noch) sorglos
meınen genießen können.
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